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Vorwort 

Datenschutz und Digitalisierung: Zwei Begrifflichkei-

ten, die sich gegenseitig bedingen. In unserer immer 

schneller drehenden Welt der Globalisierung nimmt 

der Grad der Digitalisierung immer weiter zu. Dies 

führt zu überwiegend positiven Folgen für den tägli-

chen Lebensvollzug der Menschen. Allerdings birgt 

alles Positive auch negative Aspekte, die auch in der 

fortschreitenden Digitalisierung nicht ohne Beachtung 

bleiben können. Missbrauch von personenbezogen 

Daten zu rechtswidrigen Zwecken oder regelloser 

Umgang mit schützenswerten Daten können dabei 

Eintrittstore für schwerwiegende Folgen tatsächlicher 

und rechtlicher Natur darstellen: Schadensersatzan-

sprüche der durch die Datenverarbeitung geschädig-

ten Betroffenen, als auch ernstzunehmende Bußgelder 

in abschreckender Höhe durch die Aufsichtsbehörden. 

Nicht zuletzt entstehen auch beträchtliche Image-

Schäden für das jeweilige Unternehmen, der betroffe-

1



nen Behörde, Vereine oder sonstige Verantwortliche. 

Nicht nur aus den gezeigten gesetzlichen Gründen ist 

eine frühzeitige Befassung mit dem Thema Daten-

schutzrecht in Unternehmen, Behörden und sonstigen 

nicht-öffentlichen Stellen unumgängliches Pflichtpro-

gramm.


Datenschutz muss auch im Praxisalltag gelebt wer-

den, um zu einer bestmöglichen Entfaltung zu gelan-

gen und zum sichtbaren Schutz der Rechte und Frei-

heiten von Unionsbürger*innen beizutragen. Daher ist 

eine Befassung der Mitarbeitenden der verantwortli-

chen Stellen wie Unternehmen, Behörden und Vereine 

unumgänglich.


Dieses praxisorientierte Lehrbuch eignet sich hervor-

ragend für betriebliche und behördliche Datenschutz-

beauftragte, ganz gleich ob intern oder extern berufen 

und in jedem Qualifikationsstadium. Es möchte in ver-

ständlicher und praxisorientierter Weise Konzepte 

vermitteln, um Mitarbeitende zu im Datenschutzrecht 
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verständigen Personen fortzubilden. Sie sollen die 

Grundrisse der für sie datenschutzrechtlich erhebli-

chen Fallkonstellationen kennenlernen und eigenver-

antwortlich fundierte Entscheidungen im Rahmen ihrer 

Kompetenzen treffen können. Mit Ihrer Unterweisung 

im Datenschutzrecht sind Sie dabei zumeist der erste 

Ansprechpartner, wenn sich Mitarbeitende an den 

durch Sie vermittelten Wissensstoff erinnern und im 

Namen der Organisation Entscheidungen bei Daten-

verarbeitungen treffen müssen. Am Ende eines jeden 

Kapitels sind die relevanten, zugehörigen Rechtsvor-

schriften aus der geltenden Fassung der Daten-

schutzgrundverordnung (DS-GVO)  abgedruckt, um 1

alle wichtigen Normen ohne lästiges Nachblättern 

griffbereit zu haben.


 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 1

und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).

3



Man kann vom Datenschutz halten, was man will, um 

es in bayerischer Manier zu sagen: Ohne wirksamen 

Datenschutz keine Digitalisierung. Mit anderen Wor-

ten: Ist die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vor-

schriften nicht gegeben, ist die Durchführung des Da-

tenverarbeitungsvorganges rechtlich unzulässig. Dies 

ist jedoch ein offenkundiges Hemmnis für einen, wie 

auch immer gearteten, Fortschritt in Unternehmen und 

öffentlicher Verwaltung. Lassen Sie uns daher Daten-

schutz im Einklang mit den europa-, landes-, sowie 

bundesrechtlichen Vorschriften gestalten und die of-

fensichtlichen Vorzüge einer digitalisierten Welt in vol-

lem Umfang nutzen.


Ich freue mich stets über Feedback, Anregungen und 

Fragen zu der vorliegenden Auflage dieses Werkes, 

am besten per E-Mail an buero-nolte@am-nolte.de.


Traunstein und Berlin, im Sommer 2023


Andreas Maximilian Nolte  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1  Einführung 

Wie im Vorwort dieser Schrift deutlich gemacht, sind 

Mitarbeitende zuvorderst für die gelebte Umsetzung 

datenschutzrechtlicher Vorschriften anzusehen. Ganz 

gleich, ob neu übernommenes Mandat als externer 

Datenschutzbeauftragter oder aber das Amt kürzlich 

als betrieblicher oder behördlicher Datenschutzbeauf-

tragter frisch angetreten wurde: Datenschutzrechtliche 

Unterweisungen von mit Datenverarbeitungsvorgän-

gen betrauten Personen gehören zum Standard-Re-

pertoire eines jeden Datenschutzverantwortlichen, Da-

tenschutzbeauftragten und Datenschutz-Juristen. Da-

bei sollte allen voran darauf geachtet werden, Mitar-

beitende und Dienstkräfte bestmöglich mitzunehmen 

und auf eine verständliche, eingängige Sprache zu 

achten. Denn es muss immer wieder betont werden, 

dass in den seltensten Fällen ein Fachauditorium aus 

Datenschutz-Experten vor dem Unterweisenden sitzt. 

Vielmehr wird er oder sie vor einem Querschnittspu-
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blikum aus Mitarbeitenden verschiedenster Alters-

gruppen, Qualifikationen und hierarchischen Ebenen 

stehen. Freilich sind diese in der Mehrzahl der Fälle 

nur in dem Maße zu fundierten Entscheidungen befä-

higt, wie die Qualität der durch Sie veranstalteten da-

tenschutzrechtlichen Unterweisungen ausfällt. Daher 

sollte das Thema Mitarbeitenden-Unterweisung im 

Datenschutzrecht frühzeitig und kompetent angegan-

gen werden. Der Autor legt Wert auf eine praxisnahe 

Skizzierung des notwendigen Lehrstoffs und gibt pra-

xiserprobte Hinweise für eine gelungene Durchführung 

Ihrer Lehrveranstaltung. Die zahlreichen Hinweise ent-

stammen direkt aus der Berufspraxis der Rechtsan-

wendung. Die enthaltenen Checklisten und Arbeitshil-

fen sollen Ihren Arbeitsalltag im Datenschutzrecht ver-

einfachen.
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2  Rechtlicher Rahmen und ge-

setzliche Grundlage 

Die Datenschutzgrundverordnung verpflichtet verant-

wortliche Stellen dazu, nicht nur datenschutzrechtli-

che Vorschriften einzuhalten, sondern auch die Einhal-

tung von datenschutzrechtlichen Maßnahmen nach-

weisen zu können. Insofern hat der Verantwortliche 

der Datenverarbeitung alles Notwendige zu unter-

nehmen, um den Schutz personenbezogener Daten zu 

gewährleisten. Eine Pflicht zur Unterweisung von Mit-

arbeitenden lässt sich aus den Grundsätzen der DS-

GVO ableiten, welche eine sichere und rechtmäßige 

Datenverarbeitung gebietet. Daher müssen die Mitar-

beitenden der verantwortlichen Stelle durch fundier-

tes, datenschutzrechtliches Wissen entsprechend da-

tenschutzkonform mit personenbezogenen Daten um-

gehen können.
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Ferner konstatiert Art. 39 Abs. 1 lit. b DS-GVO eine 

Zuständigkeit für die Durchführung der Unterweisun-

gen durch den beim Verantwortlichen bestellten Da-

tenschutzbeauftragten. Man sollte jedoch nicht dem 

Trugschluss aufsitzen, dass nur Verantwortliche mit 

der Pflicht zur Benennung von Datenschutzbeauftrag-

ten mit entsprechender Organisationsgröße zur Un-

terweisung von Mitarbeitenden verpflichtet sind. Hier-

zu ist zunächst anzuführen, dass der Anwendungsbe-

reich der DS-GVO sämtliche Verantwortliche bzw. Un-

ternehmen und Behörden zur Einhaltung der daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Inso-

weit sind auch bei Verantwortlichen ohne Bestellver-

pflichtung für Datenschutzbeauftragte entsprechende 

datenschutzrechtliche Unterweisungen für Mitarbei-

tende verpflichtend.
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Zugehörige Rechtsvorschriften:


Art. 39 DS-GVO 

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

(1)	 Dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest 
folgende Aufgaben:


	 a)	 Unterrichtung und Beratung des Verantwort-
lichen oder des Auftragsverarbeiters und der Bes-
chäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hin-
sichtlich ihrer Pflichten nach dieser Verordnung 
sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften der 
Union bzw. der Mitgliedstaaten;


	 b)	 Überwachung der Einhaltung dieser Verord-
nung, anderer Datenschutzvorschriften der Union 
bzw. der Mitgliedstaaten sowie der Strategien des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für 
den Schutz personenbezogener Daten einschließ-
lich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sen-
sibilisierung und Schulung der an den Verarbei-
tungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der 
diesbezüglichen Überprüfungen;


	 c)	 Beratung — auf Anfrage — im Zusammen-
hang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und 
Überwachung ihrer Durchführung gemäß 
Artikel 35;


	 d)	 Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde;


	 e)	 Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichts-
behörde in mit der Verarbeitung zusammenhän-
genden Fragen, einschließlich der vorherigen Kon-

14


	Vorwort
	1  Einführung
	2  Rechtlicher Rahmen und gesetzliche Grundlage

